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 Finanzdepartement

 Herr RR Dr. Georg Hess

 Bahnhofstrasse 15

 Postfach 1230

 6431 Schwyz

2. Oktober 2009
Vernehmlassung zur Teilrevision „Gesetz über die Schwyzer Kantonalbank“

Sehr geehrter Herr Landamann
Sehr geehrte Herren Regierungsräte

Wir möchten uns bei Ihnen für die Einladung zur Vernehmlassung über die Totalrevision des Gesetzes über die Schwyzer Kantonalbank bedanken.

Allgemein

Wir möchten festhalten, dass die Schwyzer Kantonalbank in den vergangen Jahren eine sehr gute Arbeit geleistet hat. Die Schwyzer Kantonalbank hat sehr viel zur erfreulichen wirtschaftlichen Ent​wicklung des Kantons Schwyz, sowohl für die Bevölkerung wie auch für die KMU’s beigetragen. Des​halb unterstützt der KSGV die Zielsetzung der Revision des Gesetzes über die Schwyzer Kantonal​bank. Wir begrüssen, dass die Rechtsform der Schwyzer Kantonalbank weiterhin eine selbständige Anstalt des kantonalen öffentlichen Rechts sein soll.

§ 1 Firma, Rechtsform und Sitz



keine Bemerkungen

§ 2 Zweck

Wir stellen den Antrag, Abs. 3 dieses Paragraphen wie folgt zu präzisieren:

Die Kantonalbank kann in der Schweiz Zweigstellen errichten, Tochtergesellschaften gründen und sich an inländisch beherrschten Unternehmen beteiligen.

Wir erachten das Risiko zu gross, wenn die Kantonalbank im Ausland tätig wird.

§ 3 Führung nach kaufmännischen Grundsätzen

keine Bemerkungen

§ 4 Grundkapital

Die Verzinsung des Grundkapitals begrüssen wir. Ansonsten keine Bemerkungen.

§ 5 Weitere eigene Mittel




keine Bemerkungen

§ 6 Staatsgarantie

Die Abgeltung für die Staatsgarantie erachten wir als sinnvoll. Ansonsten keine Bemerkungen.

§ 7 Sachlicher Geschäftsbereich



keine Bemerkungen

§ 8 Geographischer Geschäftsbereich


keine Bemerkungen

§ 9 Organe






keine Bemerkungen

§ 10 Bankrat a) allgemein

Beim Absatz 1 möchten wir noch folgenden Zusatz:

….Die Mehrheit des Bankrats muss im Kanton Schwyz wohnhaft sein.

Da die Schwyzer Kantonalbank einen volkswirtschaftlichen Förderauftrag wahrnimmt, muss eine ge​wisse Nähe zum Kunden gewährleistet sein.

Beim Absatz 2 beantragen wir folgende Änderung:

Die Amtsdauer beträgt vier Jahre und stimmt mit jener des Kantonsrates überein. Die maximale Amtszeit beträgt zwölf Jahre und endet spätestens mit dem Erreichen des 70. Altersjahres.

Für uns ist es wichtig, dass eine kontinuierliche Erneuerung des Bankrates erfolgt. Wir wollen keine Sesselkleber im obersten Organ der Schwyzer Kantonalbank.

Bei Absatz 3 beantragen wir folgende Änderung:

Die Mitglieder des Bankrates müssen einen guten Ruf geniessen und ihre Fachkenntnisse und Erfahrungen ausweisen, um Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung zu bieten.

Unter dem Begriff Fachkenntnisse verstehen wir nicht nur Fachspeziallisten aus der Finanzbranche. Wir möchten, dass der Bankrat im Bezug auf die beruflichen und fachlichen Kenntnisse eine gute Durchmischung ausweisen kann. Dazu gehören auch Vertreter aus dem Gewerbe, der KMU’s wie auch aus dem Finanz- und Dienstleistungsbereich.

Bei Absatz 4 Buchstabe d) beantragen wir folgende Änderung:

Personen, die für dem eidgenössischen Bankengesetz unterstehende Finanzinstitute tätig sind.

Wir möchten nicht, dass zugleich Angestellte der Schwyzer Kantonalbank oder derer Tochtergesell​schaften im Bankrat sitzen können.

§ 11 b) Funktion

Den ersten Satz dieses Paragraphen möchten wir folgt ergänzen:

Dem Bankrat steht im Rahmen der bundesrechtlichen Bestimmungen und unter Vorbehalt der   Ober​aufsicht des Kantonsrates und der kantonsrätlichen Aufsichtskommission die Oberleitung der Kantonalbank und die Aufsicht und Kontrolle der Geschäftsführung zu.

§ 12 c) Oberleitung

Beim Absatz 1 lit. c beantragen wir folgenden Wortlaut:

Der Erlass des Organisationsreglementes und weiterer Spezialreglemente, welche der kantonsrätli​chen Aufsichtskommission zur Stellungnahme vorzulegen sind..
Nachdem der Kantonsrat über den Verordnungsweg keinen Einfluss auf die Geschäftsführung der Schwyzer Kantonalbank mehr nehmen kann, sind wir der Auffassung, dass die entsprechenden Reg​lemente wenigstens der Aufsichtskommission zur Stellung vorzulegen sind.

Beim Absatz 1 lit. n beantragen wir folgenden Wortlaut:

Die Festlegung der Entschädigung des Bankrates, welche zur Kenntnisnahme der kantonsrätli​chen Aufsichtskommission zu unterbreiten sind.

Wir erachten es als sinnvoll, dass die kantonsrätliche Aufsichtskommission Kenntnis von der Entschä​digung des Bankrates erhält. Dabei geht es auch um die Kriterien sowie die Berechnung der Entschä​digung.

§ 13 d) Aufsicht und Kontrolle

Dem Bankrat soll ein spezieller Bericht zukommen, welche die Risikopositionen der Bank im Zusam​menhang mit der Staatsgarantie beleuchtet. Dieser Bericht soll vor allem besonders risikobehaftete Positionen und Geschäfte ausserhalb des Kantons Schwyz im In- und Ausland beinhalten. Diese Er​kenntnisse sollen, falls aufsichtsrechtlich möglich, auch der KRAK offengelegt werden.

§ 14 e) Ausschüsse





keine Bemerkungen

§ 15 Geschäftsleitung





keine Bemerkungen

§ 16 Revisionsstelle





keine Bemerkungen

§ 17 Inspektorat





keine Bemerkungen

§ 18 Geschäfts- und Bankgeheimnis



keine Bemerkungen

§ 19 Haftung






keine Bemerkungen

§ 20 Kantonsrat

Wir begrüssen das KR-Modell. Die Schwyzer Kantonalbank als Bank der Schwyzer Bevölkerung soll weiterhin durch gewählte Volksvertreter der Legislative beaufsichtigt werden.

§ 21 Kantonsrätliche Aufsichtskommission


keine Bemerkungen

§ 22 Jahresrechnung





keine Bemerkungen

§ 23 Reingewinn und Gewinnverwendung

Die vorgeschlagene Gewinnverwendung erachten wir als sinnvoll. Wir könnten keine Abweichung zur heutigen Regelegung unterstützen.

§ 24 Aufhebung bisherigen Rechts



keine Bemerkungen

§ 25 Volksabstimmung, Veröffentlich und Inkrafttreten
keine Bemerkungen


Mit freundlichen Grüssen


Kant. Schwyz. Gewerbeverband


Jürg Bruhin, Gewerbesekretär
